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ZONENKONFORME BAUTEN UND ANLAGEN 

   
Z 

Grundsätzlich zonenkonforme Bauten und Anlagen 
Bauten und Anlagen für landwirtschaftliche bodenabhängige Bewirtschaf-
tung sowie für bodenabhängige Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus 
Pflanzenbau 

16a 
Abs. 1 

34 
Abs. 1 
Abs. 4 

Z1 

Grundsätzlich zonenkonforme Bauten und Anlagen 
Bauten und Anlagen für Aufbereitung, Lagerung, Verkauf landwirtschaftli-
cher oder gartenbaulicher Produkte 

16a 
Abs. 1 

34 
Abs. 2 
Abs. 4 

Z2 

Grundsätzlich zonenkonforme Bauten und Anlagen 
Bauten für unentbehrlichen landwirtschaftlichen Wohnbedarf 

16a 
Abs. 1 

34 
Abs. 3 
Abs. 4 

Z3 

Grundsätzlich zonenkonforme Bauten und Anlagen 
Nebenerwerbslandwirtschaft als Abgrenzung zur Freizeit-Landwirtschaft 

 34 
Abs. 5 

Z4 

Gemeinschaftliche Stallbauten  35 Z5 

Innere Aufstockung 
Bauten und Anlagen für beschränkte bodenunabhängige Tierhaltung 

16a 
Abs. 2 

36 Z6 

Innere Aufstockung 
Bauten und Anlagen für beschränkten bodenunabhängigen Gemüse- und 
Gartenbau 

16a 
Abs. 2 

37 Z7 

Bauten und Anlagen für die bodenunabhängige Produktion 
Bauten und Anlagen, die über die innere Aufstockung von Landwirtschafts-, 
Gemüsebau- und Gartenbaubetriebe hinausgehen 

16a 
Abs. 3 

38 Z8 

Zonenkonforme Bauten und Anlagen für die Energiegewin-
nung aus Biomasse 

16a 
Abs. 1bis 

34a 
Abs. 1-4 

Z9 

Pferdehaltung in der Landwirtschaft 16abis 34b Z10 
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AUSNAHMEBEWILLIGUNGEN FÜR NICHT ZONENKONFORME BAUTEN UND ANLAGEN 

 
A 

Standortgebundene Bauten und Anlagen 24  A1 

Bauten und Anlagen in Weilerzonen 
Dieses Kapitel wird im Kanton Solothurn im kantonalen Richtplan und in 
der Nutzungsplanung (Gesamtplan) behandelt 

  A2 

Bauten und Anlagen in Erhaltungszonen  
Dieses Kapitel wird im Kanton Solothurn im kantonalen Richtplan und in 
der Nutzungsplanung (Gesamtplan) behandelt 

  A3 

Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe  24b 
Abs. 1 

40 A4 

Zweckänderung ohne bauliche Massnahmen 24a  A5 

Erneuerung, Änderung, Erweiterung und Wiederaufbau 
bestehender zonenwidrig gewordener Bauten und Anla-
gen 

24c 
Abs. 2 und 3 
(24c Abs. 1 
für Bestan-
desgarantie) 

41 
42 

Abs. 1 bis 3 

A6 

Erneuerung, Änderung, Erweiterung und Wiederaufbau 
bestehender zonenwidrig gewordener Bauten und Anla-
gen 

24c  
Abs. 2 und 3 

41 
42 

Abs. 4 

A7 

Umwidmung einer landwirtschaftlichen in eine landwirt-
schaftsfremde Wohnnutzung 

24d 
Abs. 1 
24d 

Abs. 3 

42a 
 

§ 38 
Abs. 1 PBG 

A8 

Vollständige Zweckänderung von Bauten und Anlagen 
Baute und Anlage ist unter Schutz gestellt worden (durch Kanton oder 
Gemeinde) 

24d 
Abs. 2 
24d 

Abs. 3 

§ 38 Abs. 2 PBG 
§ 122 PBG 

A9 

Zweckänderung und Änderung von zonenfremden ge-
werblichen Bauten  

37a 43 A10 

Solaranlagen 18a 32a 
32b 

Richtplan, Kap. E-2.5 
§ 19 KDV 
§ 122 PBG 
§ 7 NHV 
§ 36 PBG 

A11 

Hobbymässige Tierhaltung 24e 42b A12 

 


